
 

 

 

Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Ehrenamtliche und Helferkreise,  
 
heute möchte ich Sie ausnahmsweise einmal nach dem Wochenende über einige 
interessante Neuigkeiten informieren: 
 

1. Webinar „Diskriminierung am Arbeitsmarkt“ am Mittwoch, 17. Juni 2020 um 
16:30 Uhr  
Rassismus und Diskriminierung existiert nicht nur so brutal wie im Fall von 
George Floyd, der aktuell Anlass für viele Protestaktionen ist. Auch im 
(Arbeits-)alltag von nicht-weißen Menschen kommt es regelmäßig zu 
Diskriminierung und Rassismus. Mit dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) gibt es eine gesetzlichen Basis auf der sich 
Betroffene dagegen wehren können. Im Webinar werden allgemeine 
Hinweise zum Umgang mit Diskriminierungsfällen gegeben und über 
professionelle Beratungsmöglichkeiten aufgeklärt. Der Referent Hamado 
Dipama verfügt über jahrelange Erfahrung mit dem AGG, kennt dessen 
Stärken und Schwächen und kann leider auch persönliche Erfahrungen 
einbringen, von denen andere Betroffene profitieren können. Die kostenfreie 
Veranstaltung findet am Mittwoch, 17. Juni ab 16:30 Uhr auf zoom statt. 
Zugangsdaten und weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie bei 
Interesse im angehängten PDF (17. Juni 2020 Webinar MigrAktiv und NRDB).  

 
2. Webinar „Für immer auf der Straße… Dublin und die Folgen“ am Mittwoch, 

17. Juni 2020 um 19:30 Uhr 
Anlässlich des Tags des Flüchtlings am 20. Juni bietet der Augsburger 
Flüchtlingsrat zwei kostenfreie Webinare an. Das Webinar rund um das 
europäische Dublinsystem findet über zoom statt. Das Webinar stellt die 
humanitären Auswirkungen des Systems für in den Mittelpunkt und zeigt sie 
am Beispiel von Betroffenen in Italien, von denen einer auch in der 
Veranstaltung zugeschaltet wird und selbst berichtet. Nähere Informationen 
zu den Webinaren, und Zugangslinks finden Sie bei Interesse unter 
https://augsburgerfluechtlingsrat.blogspot.com/2020/06/refugee-week-
2020-flura-mit-zwei.html.  

 
3. Webinar zum Thema „Eintrag ins Geburtsregister bei ungeklärter Identität“ 

am Freitag, 19. Juni 2020 um 18 Uhr  
Geflüchtete, wenn sie von sich aus keine legalisierten 
Personenstandsurkunden oder einen gültigen Reisepass des Heimatlandes 
vorlegen können, müssen z.T. jahrelang warten, bis ihre hier geborenen 
Kinder ins Geburtsregister des Standesamts, eingetragen werden. Sie 
erhalten eine vorläufige Geburtsbescheinigung, die zwar inzwischen für die 
Kindergeldbeantragung anerkannt wird, aber keine Grundlage für die 
Änderung der Steuerklasse ist. Diesen Umstand nimmt der 
Zusammenschluss ehrenamtlicher Flüchtlingshelfer*innen unserVETO zum 
Anlass für ein kostenfreies Webinar mit Frau Rechtsanwältin Kalin, die 
Informationen und Vorgehensweisen zum Thema teilen wird. Das Webinar 
findet am Freitag, 19. Juni 2020 um ab 18 Uhr statt und soll etwa 40 Minuten 
dauern. Anmeldung ist mit Angabe einer E-Mail-Adresse unter 
https://app.livewebinar.com/768-464-
502/d6b0de2d8024d6b12afa727aaa1339d9 möglich.  
 

https://augsburgerfluechtlingsrat.blogspot.com/2020/06/refugee-week-2020-flura-mit-zwei.html
https://augsburgerfluechtlingsrat.blogspot.com/2020/06/refugee-week-2020-flura-mit-zwei.html
https://app.livewebinar.com/768-464-502/d6b0de2d8024d6b12afa727aaa1339d9
https://app.livewebinar.com/768-464-502/d6b0de2d8024d6b12afa727aaa1339d9
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Netzwerk Rassismus- und Diskriminierungsfreies  
Bayern e.V. 
Zeppelinstr. 63 


81669 München 


info@rassismusfreies-bayern.net 


 


Projekt MigrAktiv – Aktivierung der interkulturellen 
Zivilgesellschaft: 
Arbeitsmarktintegration, Antirassismusarbeit und 
Professionalisierung von Migrantenorganisationen 
(AGABY-MigraNet) 
Sandstraße 7 
90443 Nürnberg 
agaby@agaby.de  
 
 


 


Webinar: Diskriminierung am Arbeitsmarkt – Anwendung des AGG, Umgang 


und Beratungsmöglichkeiten 
 


Am 17.06.2020 von 16:30 bis 18 Uhr 
 


mit Hamado Dipama, Referent der AGABY für Antidiskriminierungs- und Antirassismusarbeit 


 
 


Diskriminierung am Arbeitsmarkt ist allgegenwärtig. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) bietet zwar 


Möglichkeiten der rechtlichen Gegenwehr, dessen Inahlte sind leider vielen Betroffenen weiterhin unbekannt, 


können auf Grund der individuellen Situation nicht zur Anwendung gebracht werden oder erfassen den konkreten 


Fall leider nicht. Im Webinar werden allgemeine Hinweise zum Umgang in sochen Fällen besprochen und 


abschließend über professionelle Beratungsmöglichkeiten aufgeklärt.  


Unser Referent verfügt über eine jahrelange Erfahrung mit dem AGG und ist regelmäßig in Expertengremien zu 


dessen geplanten und notwenigen Reform einbezogen. Er kennt das Gesetz und dessen Stärken und Schwächen 


seit dessen Inkrafttreten. Diskriminierung muss er leider immer wieder selbst erfahren und bringt dadurch 


persönliche Erfahrungen ein, von denen weitere Betroffene provitieren können.  


Die Veranstaltung erfolgt in Kooperation mit dem Netzwerk Rassismus- und Diskriminierungsfreies Bayern. Ziele 


des Vereins sind insbesondere die Sichtbarmachung und Bekämpfung von Rassismus und die Unterstützung von 


Personen, die Rassismus und Diskriminierung erfahren. 


Die Teilnahme ist kostenlos. 



mailto:info@rassismusfreies-bayern.net

mailto:agaby@agaby.de
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Zugang zu den Webinaren, Dokumentation und Datenschutz:  


Das Webinar weird über die Plattformen zoom durchgeführt. Zur Teilnahme benötigen Sie einen Internetzugang 


und ein digitales Empfangsgerät (Laptop, Smartphone, PC, Tablet oder ähnliches). Gerne können Sie auch ohne 


eine bildliche Übertragung teilnehmen.  


Eine Registrierung bei den Plattformen ist für Sie nicht notwendig und es entstehen Ihnen für die gesamte 


Webinare keine Kosten, außer den üblichen Gebühren Ihres Telekommunikationsanbieters.   


 


Zugangsdaten: 


Zoom-Meeting beitreten 


https://us02web.zoom.us/j/82805440098?pwd=bmhtMHFsUUROK1BvM3dMYVBRVFRHQT09  


Meeting-ID: 828 0544 0098 


Passwort: 835295 


 


Dokumentation und Datenschutz: 


Um die Webinare entsprechend den Vorgaben unserer Mittelgeber zu dokumentieren, benötigen wir von den 


Teilnehmenden Namen und die Organisationszugehörigkeit, falls eine vorhanden ist. Technisch wird dies mittels 


Screenshot und gegebenefalls zusätzlich durch Abfrage der Teilnehmenden erfolgen. 


Diese Daten werden wir ausschließlich zu Dokumentationszwecken, denen wir als Teilprojekt des IQ-Netzwerkes 


verpflichtet sind, verwenden. Eine sonstige Weitergabe und Nutzung schließen wir aus. Sollten Sie mit dieser 


Weitergabe nicht einverstanden sein, dann bitten wir Sie, uns dies zum Beginn der Webianare mitzuteilen, was 


wir selbstverständlich entsprechend berücksichtigen werden.  


Das Webinar wird per Passwort geschützt, sodass nur Personen teilnehmen können, die diese Einladung erreicht.  


Für die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen und Auflagen Seitens von Microsoft Teams und anderer 


an der Übertragung der Webinare beteiligter Unternehmen, übernehmen wir keinerlei Haftung.  



https://us02web.zoom.us/j/82805440098?pwd=bmhtMHFsUUROK1BvM3dMYVBRVFRHQT09



cw_goldmannto
Dateianlage
17. Juni 2020 Webinar MigrAktiv und NRDB.pdf



 

 

 

Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 

4. Newsletter zu Voraussetzungen für Ausbildungs- und 
Beschäftigungsduldung – Identitätsklärung bis 30. Juni 2020 
Die Regelungen zur Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung wurden 
geändert. Sie enthalten jetzt Fristen zur Identitätsklärung. Künftig muss die 
Identität innerhalb von sechs Monaten geklärt werden. Für Menschen, die 
zwischen dem 31. Dezember 2016 und dem 31.Dezember 2019 eingereist 
sind gelten Übergangsfristen bis zum 30. Juni 2020. Diese sollten sich 
aktuell beraten lassen, ob sie vor Ablauf der Frist tätig werden müssen.  
Ausführlichere Informationen bietet der angehängte PDF-Newsletter 
(Frist30.06.2020).  

 
Bitte melden Sie sich jederzeit gerne bei Fragen und Anregungen.  
Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit, einen guten Start in die Woche und weiterhin 
viel Kraft für Ihr großartiges Engagement.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Tobias Goldmann  
 
 

 
Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V.  
Ehrenamtskoordination Flüchtlingshelferkreise - Integrationslotse 
Randersackerer Straße 25  
97072 Würzburg  
Tel. 0931 38659-118  
Fax 0931 38659-199  
Mobil 0172 7926928  
mailto: t.goldmann@caritas-wuerzburg.org  
www.caritas-wuerzburg.org 

 
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration 
gefördert 

 
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten wollen, schreiben Sie mir gerne eine formlose 
Antwortmail.  

 

mailto:t.goldmann@caritas-wuerzburg.org
file://///CWFileCluster/UserHomes$/CW_GoldmannTo/goldmann/Signatur%20Goldmann/www.caritas-wuerzburg.org
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Last Minute – Identitätsklärung bis 30.06.2020 


Voraussetzung für Ausbildungsduldung und Beschäftigungsduldung 
 


 


 


In der Corona-Krise ist es sicher bei vielen untergegangen, dass die neuen 


Regelungen zur Ausbildungsduldung und Beschäftigungsduldung Fristen zur 


Identitätsklärung enthalten. Bei vielen Geflüchteten ist die Information vermutlich auch 


noch gar nicht angekommen. 


 


Die Ausbildungsduldung wird nicht erteilt, wenn die Identität nicht geklärt ist: 


 


Bei Einreise in das Bundesgebiet bis zum 31.12.2016 reicht es, wenn die Identität bei 


Antragstellung geklärt ist. 


 


Bei Einreise ab dem 01.01.2017 bis zum 31.12.2019 muss die Identität spätestens bis 


zum 30.06.2020 geklärt sein. 


 


Bei Einreise nach dem 31.12.2019 muss die Identität in den ersten 6 Monaten nach der 


Einreise geklärt sein. 


 


Für eine Ermessensentscheidung reicht es allerdings, wenn der Antragsteller die 


erforderlichen und ihm zumutbaren Maßnahmen für die Identitätsklärung auch später 


ergriffen hat. 
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Die Beschäftigungsduldung ist in der Regel zu erteilen, wenn die Identität geklärt 


ist: 


 


Bei Einreise in das Bundesgebiet bis zum 31.12.2016 und Beschäftigungsverhältnis am 


01.01.2020 reicht es, wenn die Identität bei Antragstellung geklärt ist. 


 


Bei Einreise bis zum 31.12.2016 und noch keinem Beschäftigungsverhältnis am 


01.01.2020 muss die Identität spätestens bis zum 30.06.2020 geklärt sein. 


 


Bei Einreise zwischen dem 01.01.2017 und dem 01.08.2018 muss die Identität 


ebenfalls bis zum 30.06.2020 geklärt sein. 


 


(Bei Einreise nach dem 01.08.2018 kann nach dem Gesetz keine 


Beschäftigungsduldung mehr erteilt werden, weil damit nur Altfälle geregelt werden 


sollen. Dass die Stichtagsregelung in einem späteren Gesetz noch gestrichen werden 


soll, ist nach meiner Kenntnis jedenfalls im Moment noch nicht in Diskussion.) 


 


Die Fristen gelten als gewahrt, wenn der Antragsteller und sein Ehegatte innerhalb der 


Frist alle erforderlichen und ihnen zumutbaren Maßnahmen für die Identitätsklärung 


ergriffen haben und die Identitäten erst nach dieser Frist geklärt werden können, ohne 


dass sie dies zu vertreten haben. 


 


Wenn die erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen erst später ergriffen wurden, 


kann noch eine Ermessensentscheidung in Betracht kommen. 


 


 


Das bedeutet: Wer in den entsprechenden Zeiträumen eingereist ist und bis zum 


30.06.2020 keinerlei (nachweisbare) Maßnahmen zur Identitätsklärung ergriffen hat, 


wird in der Regel keine Ausbildungsduldung bzw. Beschäftigungsduldung mehr 


erhalten. Ob diese nach späterer Identitätsklärung bzw. späteren Maßnahmen zur 


Identitätsklärung noch erteilt werden, steht dann im Ermessen der Ausländerbehörde. 


 


Identitätsklärung bedeutet nicht unbedingt Passvorlage. In Bayern dürften die meisten 


Geflüchteten, die arbeiten, bereits mindestens eine Geburtsurkunde vorgelegt haben. 


Wer dies noch nicht getan hat, aber in einer Ausbildung oder Beschäftigung ist bzw. 


diese anstrebt, hat nun noch bis zum 30.06.2020 Zeit, eine Geburtsurkunde oder einen 


anderen Identitätsnachweis (evtl. Führerschein mit Lichtbild, ID-Card usw.) zu 


beschaffen bzw. zumindest Maßnahmen zur Beschaffung zu treffen. 


 


Ob es sinnvoll, schädlich oder unbeachtlich ist, bereits einen Reisepass zu beantragen, 


sollten alle mit ihren jeweiligen Anwält*innen besprechen. 


 


Da viele Geflüchtete behaupten, sie hätten keine Dokumente und könnten auch keine 


besorgen, seien sie auf die Konsequenzen hingewiesen. 
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Auf welche Weise Dokumente beschafft werden können, richtet sich in der Regel nach 


dem Herkunftsland. Wir können hier nicht für alle Herkunftsländer Hinweise geben. Aus 


den meisten Ländern lassen sich allerdings Geburtsurkunden besorgen. Das ist unsere 


Erfahrung und auch die Erfahrung der Ausländerbehörden… 


 


Wir raten unseren Mandant*innen daher, z.B. folgendes zu versuchen (und alle 


Bemühungen zum Nachweis für die Ausländerbehörde gut zu dokumentieren): 


 


 Kontaktaufnahme zu Familienmitgliedern, Freunden, Bekannten im 


Herkunftsland mit der Nachfrage, ob diese eine Geburtsurkunde besorgen 


können 


 Recherche auf Facebook oder in anderen Netzwerken in der jeweiligen 


Community: Wie haben andere aus dem gleichen Land ihre Geburtsurkunden 


besorgt? (Häufig gibt es da Hinweise und Kontakte auch zu Geschäftsleuten, die 


dabei helfen können, auch Hinweise zu den Kosten und zur 


Vertrauenswürdigkeit.) 


 e-mails an alle Vertrauensanwälte auf der Website der Deutschen Botschaft 


des jeweiligen Herkunftslandes (Dabei können auch Haupt- und Ehrenamtliche 


gut unterstützen), Erinnerungs-e-mails nach 2 Wochen usw. 


 


Wir empfehlen zur Dokumentation, alle Telefonate mit Name, Nr., Datum, Zeit, Inhalt, 


Ergebnis zu notieren und eine ausführliche Liste zu führen und alle e-mails und 


Antwort-e-mails auszudrucken und abzuheften. 


 


Den Ausländerbehörden reicht es in der Regel nicht, wenn man nur mitteilt, was man 


angeblich alles unternommen hat, und keine Nachweise dafür hat. 


 


 


Wer behauptet: Ich bekomme sowieso nichts, deshalb muss ich mich auch nicht darum 


bemühen, bringt sich möglicherweise um alle späteren Chancen auf eine Ausbildungs- 


und Beschäftigungsduldung. 


 


Viele Geflüchtete haben Angst, Dokumente zu besorgen und vorzulegen, weil sie eine 


Abschiebung fürchten. Wie konkret diese Gefahr ist, muss in einer individuellen 


Beratung geklärt werden. Wer sich allerdings um seine Chance auf eine Ausbildungs- 


oder Beschäftigungsduldung bringt, muss eine spätere Abschiebung (nach einem 


negativen Ausgang des Asylverfahrens) eher fürchten. 


 


Es ist also wirklich ernst und es bleibt nicht mehr viel Zeit. 





cw_goldmannto
Dateianlage
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